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Bekanntmachung
Ztr . W.  II . 2700/2 . 17 . fl . R . A.,

,n, effend Beschlagnahme'baumwoüener Spinn-
t Erfolg stoffe und Garne ( Spinn - und Webverbot ) .

n Blocks ^ N - m 1. April 1917.
n mifa ?P ^ ff***̂ * <r  Bekanntmachung Nr . W 11. 1700/3 . 16.
Verzins R . St . Pom 1. April 1916 .)

demdst - Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kal
ttückzahl- tegsmintstermms zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem
tsung z« merken, daß , soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen

sondern -Here strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die
werden , »rschnften über Beschlagnahme und Enteignirng nach 8 6*) der

^ " imachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
'ch ' auch . Juni 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 357 ) vom 9 . Oktober 1915

Schem eichs-Gesetzbl . Ŝ . 645 ), vom 25 . November 1915 (Reichs -Ge-
ke8*,.̂ et’ i ; 778 ) und 14 . September 1916 (Reichs -Gesetzbl S
rmtlrchen IS) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsge-
sparkafl ! rbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung ' unzuve»
kgebaud- |% r Personen vom Handel vom 29 . September 1915 ( Reichs-

ejetzbl. S . 603 ) untersagt werden.

Zahlung f Inlrrafttrete » der Anorduuttgcn.
bar unn Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1917 in Kraft,

t Lande jen P* lt bem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werden aufge-

1 die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme baumwollener
Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Webverbot ) Nr . W II
1700/2 . 16 . K . R . A. voni 1. April 1916:

* die Nachtragsbekanntmachung Nr . IV. II. 5700/4  16 K N
A. vom 10. Mai 1916 ; ' ° '

p die Nachtragsbekanntmachung Nr . W. II 1700/9 16 N N
A. vom 1. Oktober 1916.

I § 2.
^ ^ ^ mrutmachung betroffene Kegenffände.

^ Bon dieser Bekanntmachung iverden betroffen:
res 3SetäPti" «k-h-nd-n ,»r, I k- Baumwolle , Linkers , Baunrwollabqänae

Baumwollabfälle aller Art einschließlich We-
be> /gv u « auch mit anderen Spinnstoffen

(Wolle , Kunstwolle , Kunstbaumwolle usw .) gemischt, gleichviel
w ber  Spinnerei , Zwirnerei , Weberei , Wirkerei oder

Strickerei , beim Bleichen , Veredeln oder Ausrüsten anfallen
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. und ob sie verspinnbar sind oder nicht:r * lötllf Aai *mn . 'tw
gütliche baumwollenen und baumwollhaltigen Garne , Zwirne
Gam - und Zwirnabfälst , Abfälle (Putzsäden, Reinfäden und
vergleichen, gleichviel, ob der Baumwollgehalt auf der Ver-

^wendung der unter 1 genannten Baumwollspinnsjjoffe, auf

rwundei^ 'Ä U§S ru eix-m Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-

ttrSfl fll 2 ^ . . .
oL“!Ä e.mfn  beschlagnahmten Gegenstand beiscileschafft, beschädigt
ol» ^ nfrnjcnbtt , verkauft , kauft oder ein anderes Veränßerunas-

3. Zr ^ewerbsgeschäft über ,hn abschl.eßt; 0
anb htf Verpflichtung, die bes-blagnahmten Gegenstände zu verwahren

4 pstcgllch zu bchandtln, zuwldeehandclt;
öfn nach§ 5 erlassenen Aussühcungsbestimmungenruwidcrhandelt.

dem Zusatz von Kunstbaumwolle oder baumwollhalttger
Kunstwolle oder auf sonstigen Ursachen beruht.

8 3.
beschlagnahme.

Die im 8 2 aufgeführten Baumwollspinnstoffe , Garne . Zwirne,
und Zwirnabsalle werden hiermit beschlagnahmt.

Kuiistbaumwolle unterliegt der Beschlagnahme gemäß der
Bekanntmachung IV. IV. 2000 2. 17. K. R A

Bon den Anordnungen dieser Beschlagnahme sind ausge-

werdem ^ ' ° 6m ^  Bestimmungen der §§ 8 und 9 beobachtet

1. Auslandsspinnstoffe und Auslandsgame.
as Unter Auslandsspinnstoffen im Sinne dieser Bekanntma-

Baumwolle , Baurnwollabgänge
unb Baumwollabfalle , die nach dem 15 . Juni 1915 , sowie
Lmters , die nach dem 1. Januar 1916 aus dem Ausland
erngefühtt worden sind.

b) Unter Auslandsgamen im Sinne dieser Bekanntmachung
werden verstanden : Garne und Zwirne die nach dem 15.
Junr 1915 , Garn - und Zwirnabfälle , die nach dem 1.
Januar 1916 aus dem Ausland eingeführt worden sind,
ferner Garne und Zwirne , die ausschließlich aus den unter a
aufgeführten Auslandsspinnstoffen oder aus Kunstbaum-
«r gemäß § 5 der Bekanntmachung
W . IV . 2000/2 . 17 . K . R . A. von der Beschlagnahme aus-
genommen istendlich Garn - und Zwirnabfälle , die nach¬
weisbar ausschließlich von Auslandsgarnen herrühren.

Voraussetzung ist, daß die Einfuhr der Spinnstoffe
und Garne der Kriegs -Rohstofs -Abteilung des Königlich
preußischen KriegsmiNisteriums nachgewiesen werden kann.

•l ™?1 der deutschen Heeresmacht besetzten Gebiete gelten
o im  Sinne dieser Bekanntmachung.
2. Wollgemischte Strickgarne ; für diese gilt jedoch die Bekannt¬

machung , betreffend Veraußerungs -, Verarbeitungs - und Be-
wegungsverbot stir Web - Trikot -, Wirk - und Strickgarne (IV.
m 32 ."12 ' 15 ' 2l.) , vom 31 . Dezember 1915 nebst
Zcachtragen.

3. Sttckgarne , Nähfäden . Strick -, Stopf - und Häckelgarne . die
!!em ©r i % )n )016 in handelsfertiger Aufmachung für
den Kleinverkauf vorhanden waren , dürfen im Inlands ver-

werde ^ ihrem bestimmungsgemäßen Zwecke verwendet

4 . Offene Ladengeschäfte dürfen beschlagnahmte Garne , die bereits
am 1. April 1916 bei ihnen gelagert haben , höchstens jedoch
,0 . 8 - an Haushaltungen und Hausgewerbetreibende zur be¬
liebigen Verarbeitung int eigenen Betriebe iip Mengen ver¬
äußern , die bei jedem Einzeloerkauf 10 kg nicht übersteigen.

§ 4.
Wirkung der beschlagnahme.

. ® ie  Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berühtten Gegenständen verboten

Verfügungen über sie nichtig sind . Den
rechtsgeschastlichen Verfügungen stehen Verfüguiigen gleich , die im
^ ^ Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
~ Beschlagnahme sind alle Verändemngen und Verfügungen

die mck Zustimmung der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen KNegsmmisteriums erfolgen.

Verboten ist insbesondere
das Mischen , Bleichen , Färben , Einfetten und Verspinnen

beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe , ferner die Her¬
stellung von Watte,

das Weben , Wirken . Stticken , Klöppeln , Flechten , Zwirnen,
Veredeln (z. B . Bleichen, Färben usw .), Spulen , Zetteln,



Schlichten , Kleben und Reißen beschlagnahmter Game,
Zwirne und Garn - und Zwirnabfälle.

8 5.
Aufträge von Heere»- nnd Marinebehörde».

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußenmg , Lieferung und
Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenstände gestattet zwecks Er¬
füllung von Aufträgen von Heeres - oder Marinebehörden gegen
amtlichen Belegschein 3, sofem die Anordnungen in § § 8 und 9
dieser Bekanntmachung beobachtet werden . Für das Verfahren bei
der Ausfertigung des Belegscheines sind die jeweiligen , vom König¬
lichen Kriegsministerium veröffentlichten „Erläutemngen zum Be¬
legschein 3 " maßgebend . Bevor nicht der Belegschein , ordnungsge¬
mäß ausgefüllt und unterschrieben und von der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums genehmigt,
dem Lieferer vorliegt , darf dieser mit der Verarbeitung beschlag¬
nahmter Baumwollspinnstoffe , Garne oder Zwirne nicht beginnen.

Beschlagnahmte Linters dürfen ohne Belegschein , jedoch nur
auf Bestellung der Kriegschemikalien Aktiengesellschaft , Berlin W,
Köthener Str . 1— 4 , zu Nitrierbaumwolle verarbeitet werden.8 6.

Nrrantzrrnngserlanbni».
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung der im § 2 be-

zeichneten Gegenstände , außer gemäß § 5 zur Erfüllung von Auf-
erägen der Heeres - und Marinebehörden , noch in folgenden Fällen
trlaubt , sofern die Anordnungen im § 8 dieser Bekanntmachung
beobachtet werden:

1. Auf Grund einer von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums erteilten Ausnahme¬
bewilligung , die durch einen amtlichen Freigabeschein nachge¬
wiesen wird.

2. ©ams und Zwirnabfälle (§ 2 sJh . 2) sowie Webereikehricht
sind der Kriegs -Hadern -Akttengesellschast , Berlin W , Leipziger
Str . 75/76 anzubieten , widrigenfalls ihre Enteignung zu ge¬
wärtigen ist.

8 7.
Perarbeitnnssevlanbni ».

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der im § 2 be-
zeichneten Gegenstände (außer gemäß § 5 zur Erfüllung von Auf¬
trägen der Heeres - und Marinebehörden ) noch in folgenden Fällen
erlaubt , sofern die Anordnungen im 8 9 dieser Bekanntmachung
beobachtet werden:

1. Diese Gegenstände dürfen auf Grund einer von der Kriegs-
Rohstoff -Abteilung erteilten Ausnahmebewilligung , die durch
einen amtlichen Freigabeschein nachgewiesen wird , verarbeitet
werden.

2. Ketten aus Baumwollgarn oder baumwollhaltigen Garn dürfen
imr verarbeitet werden , soweit darüber ein Belegschein 3 oder
ein nach dem 1. Juli 1916 ausgestellter Freigabeschein
vorliegt.
Falls bis zum Inkrafttreten dieser Bekannünachung die Ver¬

arbeitung von baumwollenen Ketten in weilergehendem Maße ge¬
stattet war , darf im Webprozeß befindliche Stück Webware bis zum
Ablauf des 5 . April 1917 fertiggestellt werden.

Beschlagnahmte Ketten und die zum Abweben etwa erforder¬
lichen beschlagnahmten Schußgarne können auf Antrag durch die
Knegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe-
riums freigegeben werden , wenn daraus Gegenstände für die Hee-
resverwaltung hergestellt werden . Antragsoordrucke sind unter An¬
gabe der Vordruck -Nr . 68t . 1273 b mit Postkarte (nicht mit Brief)
bei der Vordruckverwaltung der Knegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Knegsministeriums , Berlin SW 48 , Verlän¬
gerte Hedemannstraße 10 , anzufordern . §

Höchstpreise.
Die Veräußerung oder Lieferung der im tz 2 bezeichneten

Gegenstände nach 88 3 , 5 und 6 dieser Bekanntmachung wird unter
die Bedingung gestattet , daß keine höheren Preise als die in der
Bekanntmachung Nr . W . II. 1800 2. 16. K . R . A. und deren Nach-
ttägen festgesetzten Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe , Baumwoll-
gespinste und deren Abfälle gefordert oder bezahlt werden.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß vor denr 1.
April 1916 höhere Preise als die Höchstpreise vereinbart sein sollten.
Jedoch dürfen Garnlieferungsvetrräge , die vor dem 1. April 1916
zu höheren Preisen abgeschlossen worden sind , zu diesen Preisen
insoweit erfüllt werden , als dies erforderlich ist zur Erfüllung von
Heeresaufträgen gegen Belegschein 3 , über welche die auftraggebende
Heeres - oder Marinebehörde denr Garnverbraucher bereits vor dem
1. April 1916 den Zuschlag erteilt hat . In gleicher Weise dürfen
Garnlieferungsverträge , die vor denr 1. April 1916 gegen Freigabe¬
schein für Nähfäden zu höheren Preisen abgeschlossen worden sind,
zu diesen Preise :: erfüllt werden , falls der Freigabeschein vor den:
1. April 1916 ausgefertigt worden ist.

Die Besttmmungen der Absätze 1 und 2 finden feine Anwen¬
dung auf Auslandsspinnstoffe und Auslandsgarne (8 3 Ziffer 1).8 9.

Anshans der Bekanntmachung.
Die in dieser Bekanntmachung gestattete Verarbeitung der im

8 2 bezeichnten Gegenstände ist nur zulässig , wenn die Bekannt-
machung an einer sichtbaren Stelle des Betriebes ausgehängt wird.
Abdrucke der Bekanntmachung sind bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe¬
riums , Berlin 8W 48 , Verlängerte Hedemannstraße 10 , erhältlich.

an

§ 10.
Anfrage « und Anträge.

Arffragen und Anttäge , die die Meldepflicht und Me!
über die im 8 2 bezeichneten Gegenstände betreffen , sind
Webstoff -Meldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des . ..
Preußischen Kriegsministenums , Berlin SW 48 , Verlängerte,
mannstraße 10 , alle übrigen Anstagen und Anträge , die diese
kanntmachung betreffen , sind an die Kriegs -Rohstoff -Abtch_
Sektion W . II., des Königlich -Preußischen Kriegsministern
Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße 10 , zu richten uni
Kopfe des Schreibens mit der Auffchrift : „ Betrifft Baumw,
schlagnahme " zu versehen.

Frankfurt a. Mat « , 1. April 1917.
Strllvertr . Generalkommando de» 18 . Armeek«,
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Nr . W . IV . 2500/2 . 17 . K . R . A .,

betreffend Höchstpreise für Kunstwolle aller
Uom 1. April imr.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ges
über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 in Verbini
mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915 (Reichs - Gesetzbl
813 ) — in Bayern auf Grund der Ällerhöchsten Verordn
vom 31 . Juli 1914 — , des Gesetzes , betreffend Höchstpreise,
4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 339 ) in der Fassung
17 . Dezember 1914 (Reichs - Gesetzbl. S . 516 ) , der Bekam!
chungen über die Aenderungen dieses Gesetzes vom 21. Ja,
1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 25 ), vom 23 . September 1915 ('
Gesetzbl . S . 603 ) und vom 23 . März 1916 (Reichs -Gesetzbl.
183 ), zur allgemeinen Kenntnis gebracht , mit dem Bemerken,
Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmerkung *) abgeda
Bestimmungen bestraft werden , sofern nicht nach den allgemiG _̂
Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind . Auch kam
Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

8 i.
Uon der Beschlagnahme betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche
handenen , in den beigefügten llebersichtstafeln verzeichnten fl
wollen aller Arten , einschließlich karbonisierter , auch zusarmi
stellt aus gemischten und gewolsten wollenen und halbwom
Knnstwollen aus Abfällen der Texülindustrie und in Misch»
mit anderen tterischen oder pflanzlichen Spinnstoffen aller
auch aus Fäden und Mgängen gerissenen.

8 2.
Höchstpreise.

Die beim Ankauf von der Kriegswollbedarf AktiengesellI
Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße 1— 6 , für die in
bezeichneten Gegenstärrde zu zahlenden Preise dürfen die
beifolgenden llebersichtstafeln für die einzelnen Klassen Kunst̂ fZo
festgesetzten Preise nicht übersteigen.

Anmerkung : Es ist genau zu beachttn, daß die festgesetzten
diejenigen Preise sind, die die Kriegswollbedari Akicngesellschafl. Berlin
stens für die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände erster
bezahlen darf . Für mindere Arten wird die Kriepswollbedarf Aktiengese!
entsprechendniedrigere Preise bezahlen. Angebote haben auf den
KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft anzufordernden Angrbotsvordrucken
fofgen. Die unter de» Klaffen IS, 22, 26, 31 und 36 angebotenen
wollen werden von der ankaufenden Gesellschaft je nach Qualität m
Rahmen der Preise für die betreffendenGruppen bewertet.

Die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft ist ermächtigt, bei dem dui
erfolgenden Verkauf der Kunstwolten entstehende Unkosten den fest«!
Höchstpreisen unter Aussicht der KriegSrohstoff-Abtcilung zuzuschlagen.

3.
Zahlnngsvedingnnge«.

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung
nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten Schiffsladestel
die Kosten der Verladung sowie der Bedeckung und den
stempel ein . Die Kosten für den Gebrauch von Decken sind

li

12

13

14

*) Mit Gefängnis bis zu einein Jahre und mit Geldstrafe bis zu
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestrast:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert,

die Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solche
trage erbietet;
wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2, 3 des
betr . Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zev"
wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
genständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkomwü

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetztP
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 deL Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlasset
führungsbestirnmungen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder

Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bem essen,
der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der
überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbetraa zehntausend
ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die 0
bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe >
net werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich
zumachen ist; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der büU
Ehrenrechte erkannt werden.

15

16

24

25
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Irrkrafttrete « .

Ueberfichtstafel
W  Bekanntmachung W. IV. 3500 2. 17.  K . K. A.

Nasse Bezeichnung

8

t(T

li

Aa. Kanstwollen ans altem Wollgestrickten,
Zephir , Trikot.

Kunstwolle aus bunt. Wollgestrickten(Shoddy.i. Waff. gerissen)
Kunstwolle aus weiß.Wollgestrickten(Shoddy i Wa ss. gerissen)
Kunstwolle auS bun kern Ze phir (Shoddy in Master gerissen)

3,50
7. -

Kunstwolle aus weißem Zephir (Shoddy in Wasser gerissen)
5,25

Kunstwolle aus sonstigen wollenen Gestrickt-, Zephir - und
Trikotlumpen

Ad . Knnstwollen aus alten halbwollenen Stricklumpen

Kunstwollen aus buntem Halbwollgestrickten, Westen, Jacken
und Sweater

Kunstwolle aus weißem Halbwollgestrickten, Westen. Jacken
und Sweater

Kunstwolle aus bunt , halbwollenen Zephir- u. Trikotlumpen
Kunstwolle aus weiß,und naturfarb. halbwollenen Zephir- und
Trikotlumpen ein schl. Eiderdaunen u. Lammfelltrikotlumpen

Kunstwolle aus sonstigen alten halbwollenen Stricklumpen
Ae . Kunstwollen aus neuen wollenen Strick - und

Wirkwarenabfällen.
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Kunstwolle aus neuen weißen Zephir- und Kammgarn-
Wolltrikotabfällen

8.-

1.75

2.50
2,25

3.-

Kunstwolle aus neuen normalsarbigen Zephir- und Kamm-
garn-Wo lltrikot abfällen

II .—

Kunstwolle au« neuen bunten Zephir-, Kammgarn- und
Streichgarn -Wolltrikotabsällen (auch Golfe r)

9.50

Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Strick- und Wirk¬
warenabfällen

8,25

A d. Kunstwollen aus neuen halbwollenen Strick-
und Wirkwarenabfällen.

Kunstwolle auS neuen weißen halbwollenen Strick- und
Wirkwarenabfällen

Kunstwolle aus neuen bunten halbwollenen Strick- und
_W irkwarenabfäst  en

4,75

Ba . Kunstwollen aus alten wollenen Tibetlumpen.
2,75

Kunstwolle aus alten bunten wollenen Tibetlumpen
Kunstwolle aus alten weißen wollenen Tibetlumpen

3,50

Kunstwolle aus sonst, alten woll. Tibet- u. Musselinl umpen
7,50

Bb . Kunstwollen aus neuen wollenen Tibetlumpen.

Kunstw olle au« neuen bunten wollenen Tib etlumpen 3,60
Kunstwolle aus neuen weißen wollenen Tibetlumpen
Kunstwolle aus sonst, neuen woll. Tib et- u. Musselinlumpen

8,-

C. Kunstwollen aus wollenen Flanell -, Lama - und
Weichwollumpen.

in die Kunstwolle auS bunten wollenen Flanell-, Lama- und
Weichwollumpen

Strafe: ®
iffentK«S%
der bürg"

Kunstwolle aus alten weißen wollenen Flanell - Lama- und
Weich wollumpen

Kunstwolle aus neuen weißen wollenen Flnnell -, Lama-
. _ und Weichwollumpen

Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen wollenen Flanell-
Lama- und Weichwollumpen >

6,50

Geringere Sorten entsprechend billiger.

an-
Klass

>äcke
e Bezeichnung

Mark I
f. IkJ
bester 1

@orte*|
hast

bei I
ver-

D. Kunst wollen aus alten und neuen wollenen not
halbwollenen Decken «, Pries und Filzlumpen.

|

27
ung

Kunstwolle aus alten und neuen bunten wollenen Decken-.
Fries - und Filzlumpen 2-

ung 28
den. __

Kunstwolle aus alten und neuen weißen wollenen Decken-
FrieS- und Filzlumpen

5 — j29 Kunstwolle aus alten und neuen bunten halbwollenen
Decken-, Fries - und Filzlumpen 1,60 I

UNg 30
us- Kunstwolle au« alten und neuen weißen halbwollenen

Decken-, Fries - und Filzlumpen 3,60 I
tellt I 81
chs-

Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen bunten u . weißen
wollenen und halbwollenen Decken-. Fries - u. Filzlumpen

1I
Ge-
l\  I -

E. Kunstwolle aus alten wollenen Tachlumpen —
Tuch und Tuchcheviot — (Mango ) .

den JÜL Kunstwolle aus bunten wollenen Tuchlumpen (Munoo) 2,10 I
off- JJL Kunstwolle aus bunt. alt. Kammg.» u. Kammaarncheviotlunw. 2,40 I
IM- 84
ten. _

Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen Tuch-, Kammgarn-
und Kammgarncheviotlumpen

ter-
F. Knnstwollen aas neuen Kammgarn - und Kamm¬

garncheviotlumpen.
35 Kunstwolle aus neuen bunt.Kammg.-u.Kamma.-Cbeoiotlumo 3,25 I

Oft 36 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Lumpen

G. Kunstwollen aus neuen wollenen Tuchlumpen
(Streichgarn ).

5 “ 37 Kunstwolle aus neuen bunten wollenen Tuchlumpen 2,75 |
ig  I 38 Kunstwolle aus sonst, neuen w«ll. Tuchlumpen (Streichgarn)
e* B a. Knnstwollen aus alten wollenen Uniform-

Militär -) Tnchlumpwn.
39 ffunftrooUe aus alten feldgrauen und grauen wollenen

Müitärtuchlumpen 2,60 |
J 40 Kunstwolle aus sonstigen alten Militärtuchlumpen

[ B b. Kunstwollen aus neuen wollenen Uniform
(Militär -) Tuchlumpen . \

41 Kunstwolle aus neuen feldgrauen wollenen Militärtuchlumpen 3,50 I
42 Kunstwolle aus neuen grauen Militärtuchlunwen 3,20 |
43 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Militärtuchlumven

J a . Kunstwollen aus alten Halbwolltuchlumpen.
44 Kunstwolle aus alten halbwollenen Tuch-, Double -, Kamm¬

garn- und Flauschlumpen 1,20 I
[ Jb , Kunstwollen aus neuen Halbwolltuchlampen.

45 Kunstwolle aus neuen halbwollenen Tuch-. Double -, Kamm-
garn- und Flauschlumpen 1,40 1

46 Kunstwolle aus sonstigen neuen halbwollenenTuch-, Double -,
Kammgarn-, Flausch- und Militärtuchabschnitten

La . Kunstwollen ans alt . Damenkleider -Hafbwollump.
47 Kunstwolle aus alten bunt. Alpakka- u.Zanella -Halbwollumpen 1,50 1
48 Kunstwolle aus alten weiß.Alpakka- u.Uanella-Halbwollumpen 2,30 I
49 Kunstwolle aus sonstigen alten Damenkleider-Halbwoll -,

-Warp- und -yeiderwandlumpen

Ld. Knnstwollen a. neuen Damenkleider -Halbwoll »mp I
50 Kunstwolle aus neuen bunten Alpakka-, Lüster-, Halbwoll-

tibet- und Halbwollzanellaabschnitten 1,70 1
51 Kunstwolle au« neuen weißen Alpakkaabschnitten 2,50 I
52 Kunstwolle aus sonst neuen Damenkleider-Halbwollabscknitt

53
La.

Gemischte nnd gewolfte Kunstwollen aus wollenen u. halb¬
wollenen alten und neuen Lumpen und Etoffabfällen,
soweie sie nicht unter A- K aus geführt sind.

| 54
Lb.

Gemischte und gewolfte wollene und halbwollene Kunst-
wollen aus Abfällen der Textilindustrie

55
Le.

Wollene und halbwoll. Kunstwollen, zusammeugestellt durch
Mische od. Wolfen der unter La u. Lb aufgef. Spinnstoffe

Frankfurt a. M., den1. April 1917.
StrU»rrtrrtr«d-s Generalkommando. 18. Armeekorps.

Bekanntmachung
Nr . 0 . 1023 2̂. 17. K. R . 21.,

betreffend Höchstpreise für Naturrohr
(Glanzrohr) und Weiden.

U- m 1. Aprtl 1017.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 , in Verbin¬
dung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (ReichSgesetzbl. S.



813 ), in Bayern auf Grund des bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5; November 1912 in Verbindung mit dem
Gesetz vom 4 . Dezember 1915 und der Allerhöchsten Verord¬
nung vom 31 . Juli 1914 — des Gesetzes, betreffend Höchstpreise
vom 4. August 1914 (R .-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom
17. Dezember 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit
den Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom
21 . Januar 1915, 23. September 1915 und 23. März 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 1915, S . 25, 603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen
gemäß den in der Anmerkung *) abgedruckten Bestimmungen bestraft
werden , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb des Handels¬
gewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver¬
lässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
Ko « der Nekauntmachuug betroffene (tzegenstäude

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen: Naturrohr
Glanzrohr , Stuhlrohr , Korbrohr . Malakarohr ), Peddigrohr , Jlecht-
rohr , Rohrschienen, Rohrbast , Rohrabfall (Bruchpeddig), Peddigen-
den) Weiden, Weidenstöcke, Weidenschienen, Weidenrinde.

8 2.
Höchstpreise.

1. Die nachstehenden Preise ftir Rohr (A) sind die höchsten
Verkaufspreise und dürfen auch bei der Veräußerung an den Ver¬
käufer nicht überschritten werden.

2. Die Preise für Weiden und Weidenstöcke(6 und C ) sind
die Höchstverkaufspreise des Weidenzüchters. Weidenzüchterist der¬
jenige, der Weiden auf eigene Kosten auf eigenem oder fremdem
Grundstück (als Eigentümer , Pächter des Grund und Bodens oder
als Käufer des Wachstums ) erntet. Der Weidenzüchter darf die
Höchstpreise auch dann nicht überschreiten, wenn er aufgekauste Wei¬
den und Weidenstöcke weitewerüußert oder sonst als Händler auf-
tritt . Der Händler dkkkf die Züchterpreise, sofern diese pro Zentner

a) 15 Mark und weniger betragen , nicht mehr als um 20 v. H.,
t>) über 15 Mark bis 30 Mark betragen , nicht mehr als um

15 v. H.,
c) über 30 Mark betragen , nicht mehr als um 10 v. H. über¬

schreiten.
3k Die Preise für Weidenschienen (0 ) gelten für den Hersteller.

Der Händler (mit Ausnahme des Herstellres, der zugleich Händler
ist) darf auf diese Preise nicht mehr als 10 o. H. auffchlagen.

4. Die Preise für Weidenrinde (E) sind die höchsten Ver¬
kaufspreise, die auch bei der Veräußerung an den Verarbeiter nicht
überschritten werden dürfen. Aus Weidenrinde int Sinne dieser Be¬
kanntmachung ist nur die Rinde bis zu ihrer ersten Ausschließung
zu verstehen.

Höchftpreistafel.
A. Für Uatnrrohr (Glan?rohv. Stahlrohr « ft«.).

1. Aatnrrohr (Glanzrohr , Stuhlrohr , Korbrohr , Ma - je 50 kg
lakkarohr), hart und weich Mk.

a) bis 10 mm Durchm. 0 175,00
b) über JO mm Durchm. 125,00

2. Pedbig (mit und ohne Glanzstellen)
a) unter 3 mm Durchm. 250,00
b) 3 mm bis 10 mm Durchm. 200,00
c) über 10 mm Durchm. 150,00

3. Peddig naturhell (gebleicht)
a) unter 3 mm Durchm. 275,00
b) über 3 mm bis 10 mm Durchm. 220,00

4. Flechtrohr Nr . 1—6, nicht über 4 mm breit 600,00
5. Roh r̂schirnen (Wickelrohr) über 4 mm breit , bis

2 mm stark ' 300,00
6. Rohvschie « e« , Korbschienen 200,00
7. Rohrbast 40,00
8. Rohrobfall (Vmchpeddig, Peddigenden) 20,00

Der Durchmesser wird in der Mitte des Rohres oberhalb des
Knotens (also an der dünneren Stelle) gemessen.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und niit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark oder mit ? einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert , durch den

die Höchstpreise überschritten werden , oder sich zu einem solchen Ver¬
trag erbietet,

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung :§ 2, 3 des Ges.
betreffend Höchstpreise ) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge¬
genständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , nicht nachkommt,

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , dem
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

ö. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen
Ausführunasbestimmungen zuwiderhanüelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 ist die

Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, um den
der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der Nummer 2
überschritten werden sollte ; übersteigt der Mindestbetraa zehntausend Mark,
so ist auf ihn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstande kann die Geld,
strafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe angcord-
net werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt¬
zumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe aus Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

B. Für Flechtmeide« .

P. Grüne Meide » , wie sie
der Stock liefert:
a) feuchte Weiden:

unsortiert . . .
sortiert . . . .

b) trockene Weiden:
unsortiert . . . .
sortiert . . . .

2. Geschälte, meiste
Meide « :
a) 40 bis 60 cm

über 60 bis 80 cm 40,00
80 „ 100 tl 33,00

ft 100 „ 130 n 30,00
130 ,. 160 H 27,00

tr 160 „ 200 25,00
„ 200 cm 22,00

at

Ji
Für je 50 kg Für je 50 kg

4 .00
5.00

9 .00
10.00

47,00

„ u --sX  ts
i
. 3?Js«SS !e
f Z"II *:®
'UI -sll

SBgjBÄ° 'C
M

2,50

6,00
7,00

25,00

21,00
19,00

17,00

rschem
kilunge

y i2,0C'

je 501

2.

3.

1.

3. Geschälte rote Meide « :
für geschälte rote (gekochte oder gesottene) Weiden dh

3 Mk. zu den für geschälte weiße Weiden festges,
Preisen (8 2) zugeschlagen werden.

C. Für Weidenstöcke,
l . Grüne Weide « stocke:

a) abgewipfelt
b) nicht abgewipfelt

Grschälte meiste Metdenstöcke:
a) bis 15 mm Stärke ]
b) über 15 bis 18 mm Stärke ]
c) » 18 27 .. 1
d) „ 27 mm Stärke

Geschalte rote Meidenstöckr:
für geschälte rote (gekochte oder gesottene) Weidenstöcke.

1 Mk. zu den ftir geschälte weiße Weidenstöcke festgesei
Preisen zugeschlagen werden.

0 . Für Mride « schiene « . ^
Weidenschienen ohne Kantmschnitt und ohne Rücksicht i«A
auf die Breite:

a) bis 1 mm stark
b) über 1 mm bis 1 P mm stark
c) über l ‘|a mm stark •

Weidenschienen mit Kantenschnitt ohne Rücksicht auf
die Breite:

a) bis 1 mm stark 21
b) über 1 mm bis 1 ’|a mm stark 11
c) über 1 *|8 mm stark ik

Für Weidenschienen aus gekochten Weiden dürfen 15,00
ftir je 50 KZ 3» den obigen Preisen zugeschlagen werden.

E . Für Kinde von Weidr « « nd Meidrnstöcke « .
Rinde

vo» Btibtn
tut  I - BO k(Wf.

2,00
4,50

§ 3.
Inhluugsbedingirnge « .

Die in 8 2 festgesetzten Höchstpreise schließen die Kosten
Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof bzw. Postamt oder
zur nächsten Schiffsladestelle, die Kosten der Verladung sowie
Kosten der Verpackung ein.

No

ere

m

M (;

>15 c:

Non

1. Frische, feuchte Rinde
2. Lufttrockene Rinde

von Stibt™ ,,'uri- ni ikar
SRI.

1.50
3.50

“Iften
ttiliti

Alle Preise gelten für Barzahlung . Wird der Preis gcftun!

rische

(mit
ttgei

so dürfen 2 v. H. Jahreszinsen über Reichsbankdiskont vereint
iverden.

8 4.
Zurückhalte« von Vorräte«.

Benn Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu
tigen.

' 8 5.
Auvvahme».

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an die,
Rohstoff-Abteilung . Sektion G des Königlich Preußischen n
Ministeriums, Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße lftj
richten. Die Entscheidung über diese Anträge behält sich der jir
zeichnete Mi litärbesehls Haber vor.

8 6.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1917 in L
Gleichzeiüg wird die Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise!
Naturrohr (Glanzrohr ) und Weiden, Nr . V. I. 1886 |5. 16.
A. vom 1. September 1916 aufgehoben.

FrnnKfnrI a . M .. den 1. April 1917.
Klellvertr. Generalkommando de* 18. Armee
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